
Durchführungsbestimmungen des LEV ~ für die Saison 2018/2019 

Sponpuapfllcht für alle startenden Lil.ftfllnnen 

Die Deutsche Eislauf Union -ist darauf hin, dass für alle startenden Läufer/innen ein gültiger Sportpass 
volliegen muss. Grundlage dieser Forderung sind die geltenden Bestimmungen der DKB sowie der 
Durchführungsbestimmungen der Deutschen Eislauf Union. In Art. 9 der allgemeinen Bestimmungen 
heißt es: 

J&der Lälier, der an K111.ssenlaufen, Wettbewerben oder Meisterschaften tellnimml, ben6tigt einen güllt
gen Spo,tpass der DEU. Der Sportpass ist der allein verbindliche Nachwei$ von Vereinszug eh6riglc61f 
und Startberechtigung eines U'wfers. Er enlhA/1 alle erforderlichen persljn/ichen und sportlichen Daten 
des Passinhabers. 

W tt: -isen darauf hin, dass die Deutsche Eislauf Union durch die Prüfung der Melde- und Ergebnislisten 
die Einhaltung dieser Regel zukünftig p,üfen wird. Wir möchten daher alle Vereine bitten, frühzeitig 
Spo,1pässe für diejenigen Sportler zu beantragen, für -lclle diese gültige Regel bisher nicht a~ 
det wurde. 

Onindsltzllche1 

Ale We~rbe lnnethalb des Eissport-Verbandes NRW -rden gemäß der DKB durchgeführt, sofern 
in den einzelnen Ausschreibungen keine besonderen Bedingungen genannt -den. 

Die We~rbe sind nur für Amateure dfen, die einem Verein angehören, der Mitglied in einem Lan
deseissportverband ist. Darüber hinaus muss der Sportler die Voraussetzungen für die jeweilige Katego
rie erfüllen. 
Der jeweilige Veranstalter ist berechtigt, bei zahlreichen Meldungen eine gesonderte Gruppenelnteik.lng 
voaunehmen. Sporöe, des Eissport-Verbandes NRW dürfen nicht in einer niedrigeren Klasse als bei 
den Landesmeisterschaften 2018 shwten. 

Bitte beachten Sie, dass innerhalb einer laufenden Wellkampfsaison nur ein Wechsel von der Breiten
sportklasse zur Leistungsklasse möglich isL Ein Wechsel zurück zur Breitensportklasse kann nur am 
Ende einer Saison erfolgen. 

Wir -isen darauf hin, dass bei allen Wet1b-rben In NRW die neuen ISU Bestimmungen zur""
dung kanmen, wonach bis zur Nachwuchskategorie bis zu 8 Sportler in einer Einlaufgruppe laufen kön
nen. 

Die Alterseinteilung ergibt sich wie folgt für die AK Klassen: 

Altersklasse 
AK6 
AK7 
AK8 
AK9 
AK10 
AK11 

geboren nach dem 
01 .07.2011 
01 .07.2010 
01 .07.2009 
01 .07.2008 
01 .07.2007 
01 .07.2006 

geboren VO< dem 
30.06.2012 
30.06.2011 
30.06.2010 
30.06.2009 
30.06.2008 
30.06.2007 

Der jeweilige Veranstalter kann bei zu geringer Meldezahl einzelne Kategorien oder auch den ganzen 
Wettbewerb streichen. 

Bei We~rben unter Beteiligung von auswärtigen Vereinen (Vereine anderer LEV's) kann der Ver
anstalter eine doppelte Meldegebühr berechnen, -nn kein Preisrichter des entsendenden LEVs zum 
Wettbewerb gemeldet wird . 

Meldeksten, Ergebnisse und ggf. Fotos von Sportler werden ,m Jntemot auf der Homepage und auf den 
Pros5'1Seiton des LEV NRW o. V. ver6/fentbcht. Mit dor Anmeldung zum Wottbewert, stimmen dor Sporf. 
/er bzw. seine gosotzlichton Vertreter der Vor6lfentlich ung zu. 
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